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7115 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2004 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (24. KFG-Novelle) 

Der vorliegende Beschluss enthält weitere Punkte für Änderungen des Kraftfahrgesetzes. So zum Beispiel 
Anregungen aus dem Bereich der Wirtschaft und Landwirtschaft für in der Praxis bereits existierende 
neue Fahrzeugkategorien (Starrdeichselanhänger) sowie Erleichterungen bei Ausnahmegenehmigungen 
für Sondertransporte. Durch Auflösung der Zollwache wird es notwendig, die Bestimmungen des KFG, 
die auf Fahrzeuge der Zollwache abzielen, entsprechend zu ändern. Die Richtlinie 2002/85/EG über 
Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern muss bis 1. Jänner 2005 umgesetzt sein. Es wird 
daher diese Richtlinie im § 24a berücksichtigt. Weiters wird das Mitführen von reflektierender 
Warnkleidung in mehrspurigen Kraftfahrzeugen und in bestimmten Situationen auch das Tragen dieser 
Warnkleidung vorgeschrieben. 

Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie stellt nach Beratung der Vorlage am 20. Juli 
2004 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 
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